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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Badenschier, 

aktuell wird im Stadthaus im öffentlichkeitswirksamen Bereich des Erdgeschosses eine Vielzahl 

von LGBTI*-Plakaten ausgestellt ("Ach, so ist das?! Biografische Comicreportagen von LGBTI*"; 

Beispiele siehe Anhang). Durch den öffentlichen Aushang unterstützt die Stadtverwaltung die 

Interessen einer Bewegung, die mit ihren Zielen und der Art und Weise ihrer Einflussnahme vor 

allem auf Kinder und Jugendliche teilweise sehr stark in der öffentlichen Kritik steht. Als Beispiel 

sei hier die unkritische Empfehlung zur Einnahme von Pubertätsblockern im Kindesalter und zur 

Geschlechtsumwandlung auf dem vom Bundesfamilienministerium finanzierten Regenbogenportal 

genannt. Das Bundesfamilienministerium geriet nach dem öffentlichen Bekanntwerden dieser 

unreflektierten und sehr stark verharmlosenden Darstellung selbst in große Kritik. 

 

In diesem Zusammenhang bitten wir um die Beantwortung folgender Fragen: 

 

1) Wer hat die Ausstellung der Plakate veranlasst? 

 

2) Seit wann und für welchen Zeitraum ist der öffentliche Aushang geplant? 

 

3) Unterliegt die Stadtverwaltung als öffentliche Behörde einem Neutralitätsgebot? 

 

4) Wird anderen Interessengemeinschaften in Anwendung des Gleichheitsgebotes auch eine  

    öffentliche Darstellung im Stadthaus genehmigt? Wer trifft diese Entscheidung? 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Petra Federau 
Fraktionsvorsitzende 
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Anfrage gemäß § 4 Abs. 4 der Hauptsatzung für die Landeshauptstadt Schwerin vom 
29.06.2023 

Betreff: Ausstellung von LGBTI*-Plakaten im Stadthaus 

Sehr geehrte Fraktionsvorsitzende Frau Federau, 

hiermit möchte ich Ihre Fragen zu Ihrer Anfrage wie folgt beantworten. 

1. Wer hat die Ausstellung der Plakate veranlasst?

Die Ausstellung wurde vom CSD Verein Schwerin veranlasst. Dazu gab es eine Anfrage bereits 
Ende 2022 bei der Gleichstellungsbeauftragten. Diese Anfrage wurde an die Hauptverwaltung 
weitergeleitet und zusammen mit dem CSD Verein umgesetzt. Die Auswahl der Motive erfolgte 
durch den CSD Schwerin e.V. Es wurde auf eine vielfältige Darstellung queerer Themen 
geachtet. 

2. Seit wann und für welchen Zeitraum ist der öffentliche Aushang geplant?

Die Ausstellung wurde seit Januar 2023 geplant und war im Rahmen der queeren Kulturtage 
(zum CSD Schwerin) vom 18. Juni - 12. Juli im Stadthaus zu sehen. 

3. Unterliegt die Stadtverwaltung als öffentliche Behörde einem Neutralitätsgebot?

Die Verwaltung hat sich im Zusammenhang mit der Nutzung der ihr zur Verfügung stehenden 
Infrastruktur parteipolitisch neutral zu verhalten. Das heißt allerdings nicht, dass es ihr dadurch 
auch verwehrt ist, Aktivitäten ohne konkreten parteipolitischen Bezug ein Forum zur Diskussion 
allgemeinpolitisch interessierender Themen zu bieten. 

4. Wird anderen Interessengemeinschaften in Anwendung des Gleichheitsgebotes auch eine 
öffentliche Darstellung im Stadthaus genehmigt? Wer trifft diese Entscheidung?

https://www.sis-schwerin.de/externer-link/?href=http://18.Juni
https://www.sis-schwerin.de/externer-link/?href=http://12.Juli
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Die Nutzung des Erdgeschosses des Stadthauses als Ausstellungsort wird unterschiedlichen 
Vereinen, Behörden und Einzelpersonen (wie z.B. Malern, Fotografen) ermöglicht. Die Prüfung 
erfolgt dabei im Einzelfall durch die Hauptverwaltung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Rico Badenschier 


